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GEMEINDE GROSSWEITZSCHEN 
Beschlussvorlage Sitzung am 19.12.2023 

  
Öffentlichkeitsstatus Beratungsfolge TOP  Vorlage Nr. 

Öffentlich Gemeinderat 3 3 
      

Bezeichnung der Vorlage 

Aufhebung des Beschlusses 61/23 vom 26.09.2023 zur Vergabe der Putz- und 
Malerarbeiten im Hort Großweitzschen 

 
Amt      

Bauamt   Burkert   

  Unterschrift        Datum Einreicher Unterschrift           Datum 

      
Burkert     
 Bürgermeister Unterschrift       Datum   

 

Beschlüsse über Verträge der Gemeinde mit einem Gemeinderat, dem Bürgermeister 
oder einem Beigeordneten sowie Beschlüsse über Verträge der Gemeinde mit einer 
juristischen Person, die von einem Gemeinderat, dem Bürgermeister oder einem 
Beigeordneten geführt werden oder an denen solche Personen maßgeblichen Einfluss 
haben, sind nach § 121 Abs.2 SächsGemO der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. 
 
Im vorliegenden Fall liegt hierbei ein formeller Fehler in Bezug auf die Einberufung der 
Gemeinderäte (1) als auch der Information der Bevölkerung bzw. Verletzung des 
Öffentlichkeitsgrundsatzes (2) vor, wobei die Verhandlungsgegenstände konkret 
mitgeteilt werden müssen. 
 
1. 
Nachschieben von Tagesordnungspunkten in öffentlicher Sitzung ist grundsätzlich 
ausgeschlossen, weil dies zur Verletzung der Pflicht zu einer ortsüblichen Bekanntgabe 
der Tagesordnung und zu einem Verstoß gegen die Ladungsvorschriften führt. 
 
Die Tagesordnung kann in öffentlicher Sitzung gemäß § 16 Abs.3 Geschäftsordnung 
durch den Bürgermeister erweitert werden, soweit es sich um 
Verhandlungsgegenstände handelt, die Eilfälle im Sinne von § 36 Abs.3 Satz 6 
SächsGemO sind. Die Entscheidung, ob ein Eilfall vorliegt, entscheidet der 
Bürgermeister nach objektiven Gegebenheiten. 
 
Ein Eilfall wird seitens der Rechtsaufsichtsbehörde ausgeschlossen. Der Sachverhalt 
wurde nicht als Eilfall in der Beschlussvorlage bzw. Protokoll deklariert und begründet, 
auch wenn die Tischvorlagen den Gemeinderäten vorab per E-Mail schon zugingen. 
Auch widerspricht der Umstand, dass die Unterlagen erst einen Monat im Nachgang zur 
Gemeinderatssitzung zur Genehmigung bei der Kommunalaufsicht vorgelegt wurden 
der Eilbedürftigkeit des Vorganges. 
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Da alle anwesenden Gemeinderäte der Erweiterung der Tagesordnung um weitere 4 
Punkte einstimmig zustimmten und keine möglichen Verfahrensfehler bemängelten oder 
ein Antrag auf Vertagung gestellt wurde, wird der Verfahrensfehler als geheilt 
angesehen. 
 
2. 
Eine Heilung der Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes scheidet aus, da durch die 
unzulässige Erweiterung der Tagesordnung ein nicht heilbarer Verstoß gegen den 
Öffentlichkeitsgrundsatz vorliegt, der zur formellen Rechtswidrigkeit des Beschlusses 
führt. 
Die Tagesordnung soll u.a. im Rahmen des § 36 Abs.4 auch die Öffentlichkeit über die 
anstehenden Verhandlungsgegenstände informieren und dadurch eine geordnete 
Vorbereitung ermöglichen. Sie muss folglich so präzise gefasst sein, dass u.a. die 
interessierte Öffentlichkeit tatsächlich ermessen kann, worum es sich handelt 
(Kommentar Quecke/Schmidt zu §36 SächsGemO, Rn.21). 
  
Stellungnahme Bürgermeister:  
Der Begründung der Kommunalaufsicht zum beanstandeten Beschluss 61/23 wird nicht 
widersprochen. Eine Stellungnahme wurde der Rechtsaufsichtsbehörde bis zum 
festgelegten Termin 13.12.23 zugesandt. 
Zum damaligen Zeitpunkt waren aus Sicht des Bürgermeisters die Tischvorlagen 
gerechtfertigt, da lt. Fördermittelbescheid 50.000 € für das Haushaltsjahr 2023 zugesagt 
und eingeplant waren und bis Jahresende verwendet werden mussten.  
Eine Mittelübertragung erfolgt im Jahr 2024. 
 
 
Beschlussantrag:  
 
Der Gemeinderat beschließt die Aufhebung des Beschlusses Nr. 61/23 vom 
26.09.2023 zur Vergabe der Putz- und Malerarbeiten im Hort Großweitzschen. 
 
 
 
Stimmergebnis: 
        

Anwesend GR:  Stimmberechtigt:  Dafür:  Dagegen:  

        

Bürgermeister  Befangen:  Enthaltung:    

        

 


